
1. Artikel 15 der Achten Richtlinie 84/253/EWG des Rates vom
10. April 1984 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g
des Vertrages über die Zulassung der mit der Pflichtprüfung der
Rechnungslegungsunterlagen beauftragten Personen ermächtigt alle
Mitgliedstaaten, die Personen zuzulassen, die die in diesem Artikel
vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen, d. h. diejenigen, die in den
betreffenden Mitgliedstaaten zur Pflichtprüfung der Unterlagen im
Sinne von Artikel 1 Absatz 1 berechtigt sind und diese Pflichtprü-
fung bis zu dem in Artikel 15 genannten Zeitpunkt durchgeführt
haben, ohne diese Personen zur vorherigen Ablegung einer berufli-
chen Eignungsprüfung zu verpflichten.

Dieser Artikel 15 hindert einen Mitgliedstaat jedoch daran, von
der in dieser Bestimmung vorgesehenen Befugnis später als ein
Jahr nach dem Zeitpunkt der Anwendung der nationalen Bestim-
mungen zur Umsetzung dieser Richtlinie, der auf keinen Fall nach
dem 1. Januar 1990 liegen darf, Gebrauch zu machen.

2. Artikel 11 der Achten Richtlinie 84/253 ermächtigt einen
Aufnahmemitgliedstaat, bereits in einem anderen Mitgliedstaat
zugelassene Berufsangehörige zur Ausübung der Tätigkeit der
Pflichtprüfung von Rechnungslegungsunterlagen zuzulassen, ohne
von ihnen die Ablegung einer beruflichen Eignungsprüfung zu
verlangen, wenn die zuständigen Behörden dieses Aufnahmemit-
gliedstaats gemäß der Richtlinie deren Befähigungen als denjenigen
gleichwertig erachten, die nach dem Recht ihres Staates verlangt
werden.

(1) ABl. C 289 vom 13.10.2001.

URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Große Kammer)

vom 5. Oktober 2004

in den verbundenen Rechtssachen C-397/01 bis C-403/01
(Vorabentscheidungsersuchen des Arbeitsgerichts Lörrach
[Deutschland]): Bernhard Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm
Roith (C-398/01), Albert Süß (C-399/01), Michael Winter
(C-400/01), Klaus Nestvogel (C-401/01), Roswitha Zeller
(C-402/01), Matthias Döbele (C-403/01) gegen Deutsches

Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut e. V. (1)

(Sozialpolitik — Schutz der Sicherheit und der Gesundheit
der Arbeitnehmer — Richtlinie 93/104/EG — Anwendungs-
bereich — Rettungsassistenten, die im Rahmen eines vom
Deutschen Roten Kreuz betriebenen Rettungsdienstes in
Rettungsfahrzeugen mitfahren — Bedeutung des Begriffes
„Straßenverkehr“ — Wöchentliche Höchstarbeitszeit —

Grundsatz — Unmittelbare Wirkung — Ausnahme —
Voraussetzungen)

(2004/C 300/03)

(Verfahrenssprache: Deutsch)

(Vorläufige Übersetzung: die endgültige Übersetzung erscheint in der
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes)

In den verbundenen Rechtssachen C-397/01 bis C-403/01
betreffend Vorabentscheidungsersuchen nach Artikel 234 EG,
eingereicht vom Arbeitsgericht Lörrach (Deutschland) mit
Beschlüssen vom 26. September 2001, beim Gerichtshof einge-
gangen am 12. Oktober 2001, in den Verfahren Bernhard
Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm Roith (C-398/01), Albert Süß (C-
399/01), Michael Winter (C-400/01), Klaus Nestvogel (C-401/
01), Roswitha Zeller (C-402/01), Matthias Döbele (C-403/01)
gegen Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut e. V. hat
der Gerichtshof (Große Kammer) unter Mitwirkung des Präsi-
denten V. Skouris, der Kammerpräsidenten Richter P. Jann,
C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J.-P. Puissochet und
J. N. Cunha Rodrigues, des Richters R. Schintgen (Berichter-
statter), der Richterinnen F. Macken und N. Colneric sowie der
Richter S. von Bahr und K. Lenaerts – Generalanwalt: D. Ruiz-
Jarabo Colomer; Kanzler: H. von Holstein, Hilfskanzler – am 5.
Oktober 2004 ein Urteil mit folgendem Tenor erlassen:

1. a) Artikel 2 der Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni
1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeit-
nehmer bei der Arbeit und Artikel 1 Absatz 3 der Richtlinie
93/104/EG des Rates vom 23. November 1993 über
bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung sind dahin auszu-
legen, dass die im Rahmen eines Rettungsdienstes wie dem in
den Ausgangsverfahren in Rede stehenden ausgeübte Tätigkeit
von Rettungsassistenten in den Anwendungsbereich dieser
Richtlinien fällt.

b) Der Begriff „Straßenverkehr“ im Sinne des Artikels 1 Absatz 3
der Richtlinie 93/104 ist dahin auszulegen, dass die Tätigkeit
eines Rettungsdienstes nicht erfasst wird, auch wenn diese
zumindest zum Teil darin besteht, ein Fahrzeug zu benutzen
und den Patienten auf der Fahrt ins Krankenhaus zu begleiten.

2. Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i erster Gedankenstrich
der Richtlinie 93/104 ist dahin auszulegen, dass die Überschrei-
tung der in Artikel 6 der Richtlinie vorgesehenen wöchentlichen
Höchstarbeitszeit von 48 Stunden nur bei ausdrücklicher und freier
Zustimmung des einzelnen Arbeitnehmers rechtswirksam ist. Es
genügt insoweit nicht, dass der Arbeitsvertrag des Betroffenen auf
einen Tarifvertrag verweist, der eine solche Überschreitung erlaubt.

3. Artikel 6 Nummer 2 der Richtlinie 93/104 ist dahin auszulegen,
dass er unter Umständen wie denen der Ausgangsverfahren einer
Regelung eines Mitgliedstaats entgegensteht, die bei der von
Rettungsassistenten im Rahmen eines Rettungsdienstes einer
Einrichtung wie des Deutschen Roten Kreuzes geleisteten Arbeits-
bereitschaft – gegebenenfalls über einen Tarifvertrag oder eine
aufgrund eines Tarifvertrags getroffene Betriebsvereinbarung – eine
Überschreitung der in dieser Bestimmung festgelegten wöchentli-
chen Höchstarbeitszeit von 48 Stunden zulässt.

— Diese Bestimmung erfüllt alle Voraussetzungen, um unmittel-
bare Wirkung zu entfalten.
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— Ein nationales Gericht, bei dem ein Rechtsstreit ausschließlich
zwischen Privaten anhängig ist, muss bei der Anwendung der
Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts, die zur Umsetzung
der in einer Richtlinie vorgesehenen Verpflichtungen erlassen
worden sind, das gesamte nationale Recht berücksichtigen und
es so weit wie möglich anhand des Wortlauts und des Zweckes
der Richtlinie auslegen, um zu einem Ergebnis zu gelangen,
das mit dem von der Richtlinie verfolgten Ziel vereinbar ist. In
den Ausgangsverfahren muss das vorlegende Gericht somit
alles tun, was in seiner Zuständigkeit liegt, um die Überschrei-
tung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit zu verhindern, die in
Artikel 6 Nummer 2 der Richtlinie 93/104 auf 48 Stunden
festgesetzt ist.

(1) ABl. C 3 vom 5.1.2002.

URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Plenum)

vom 5. Oktober 2004

in der Rechtssache C-475/01: Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften gegen Hellenische Republik (1)

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Verstoß gegen
Artikel 90 Absatz 1 EG — Verbrauchsteuern auf Alkohol
und alkoholische Getränke — Anwendung eines niedrigeren
Steuersatzes auf Ouzo als auf andere alkoholische Getränke
— Vereinbarkeit dieses Steuersatzes mit einer Richtlinie, die
nicht innerhalb der Frist des Artikels 230 EG angefochten

wurde)

(2004/C 300/04)

(Verfahrenssprache: Griechisch)

(Vorläufige Übersetzung: die endgültige Übersetzung erscheint in der
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes)

In der Rechtssache C-475/01 betreffend eine Vertragsverlet-
zungsklage nach Artikel 226 EG, eingereicht am 6. Dezember
2001, Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Bevoll-
mächtigte: E. Traversa und M. Condou Durande), unterstützt
durch Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
(Bevollmächtigter: K. Manji), gegen Hellenische Republik
(Bevollmächtigte: A. Samoni-Rantou und P. Mylonopoulos), hat
der Gerichtshof (Plenum) unter Mitwirkung des Präsidenten
V. Skouris, der Kammerpräsidenten P. Jann,
C. W. A. Timmermans, A. Rosas, C. Gulmann, J.-P. Puissochet
und J. N. Cunha Rodrigues, des Richters R. Schintgen, der
Richterinnen F. Macken und N. Colneric sowie des Richters
S. von Bahr (Berichterstatter) – Generalanwalt: A. Tizzano;
Kanzler: L. Hewlett, Hauptverwaltungsrätin – am 5. Oktober
2004 ein Urteil mit folgendem Tenor erlassen:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften trägt die
Kosten des Verfahrens.

3. Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland trägt
seine eigenen Kosten.

(1) ABl. C 68 vom 16.3.2002.

URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Erste Kammer)

vom 14. Oktober 2004

in der Rechtssache C-36/02 (Vorabentscheidungsersuchen
des Bundesverwaltungsgerichts [Deutschland]): Omega
Spielhallen- und Automatenaufstellungs GmbH gegen

Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn (1)

(Dienstleistungsfreiheit — Freier Warenverkehr — Beschrän-
kungen — Öffentliche Ordnung — Menschenwürde —
Schutz der in der nationalen Verfassung verankerten Grund-

werte — „Gespieltes Töten“)

(2004/C 300/05)

(Verfahrenssprache: Deutsch)

(Vorläufige Übersetzung: die endgültige Übersetzung erscheint in der
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes)

In der Rechtssache C-36/02 betreffend ein Vorabentscheidungs-
ersuchen nach Artikel 234 EG, eingereicht vom Bundesverwal-
tungsgericht (Deutschland) mit Beschluss vom 24. Oktober
2001, beim Gerichtshof eingegangen am 12. Februar 2002, in
dem Verfahren Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs
GmbH gegen Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn hat
der Gerichtshof (Erste Kammer) unter Mitwirkung des Kammer-
präsidenten P. Jann, des Richters A. Rosas (Berichterstatter), der
Richterin R. Silva de Lapuerta sowie der Richter K. Lenaerts
und S. von Bahr – Generalanwältin: C. Stix-Hackl; Kanzler: M.-
F. Contet, Hauptverwaltungsrätin – am 14. Oktober 2004 ein
Urteil mit folgendem Tenor erlassen:

Das Gemeinschaftsrecht steht einem nationalen Verbot einer in der
gewerblichen Veranstaltung von Spielen mit simulierten Tötungshand-
lungen an Menschen bestehenden wirtschaftlichen Tätigkeit, das zum
Schutz der öffentlichen Ordnung wegen einer in dieser Tätigkeit gese-
henen Verletzung der Menschenwürde ergeht, nicht entgegen.

(1) ABl. C 109 vom 4.5.2002.
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